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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 2. April 1979

über die Erhaltung der wildlebenden Yogelarten

( 79/409/EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erklärung des Rates vom 22 . November 1973 über
ein Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaf
ten für den Umweltschutz ( 4 ) sieht Sonderaktionen für
den Vogelschutz vor ; diese Aktionen werden ergänzt
durch die Entschließung des Rates der Europäischen
Gemeinschaften und der im Rat vereinigten Vertreter
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 17 . Mai 1977
zur Fortschreibung und Durchführung der Umweltpoli
tik und des Aktionsprogramms der Europäischen Ge
meinschaften für den Umweltschutz ( 5 ).

Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten
wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände

festzustellen, der in bestimmten Fällen sehr rasch von
statten geht. Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte
Gefahr für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, da
durch diese Entwicklung insbesondere das biologische
Gleichgewicht bedroht wird.

Bei den im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten
wildlebenden Vogelarten handelt es sich zum großen
Teil um Zugvogelarten ; diese Arten stellen ein gemein
sames Erbe dar ; daher ist der wirksame Schutz dieser
Vogelarten ein typisch grenzübergreifendes Umweltpro
blem, das gemeinsame Verantwortlichkeiten mit sich
bringt.

In Grönland sind die Existenzbedingungen für Vögel
grundsätzlich verschieden von denen in den anderen
Gegenden im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten ;
dies beruht auf den allgemeinen Gegebenheiten wie
insbesondere dem Klima, der geringen Bevölkerungs
dichte sowie auf der außergewöhnlichen Ausdehnung
und geographischen Lage dieser Insel .

Aus diesem Grund kann diese Richtlinie auf Grönland
keine Anwendung finden.

Die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mitglied
staaten wildlebenden Vogelarten ist für die Verwirk
lichung der Gemeinschaftsziele auf den Gebieten der
Verbesserung der Lebensbedingungen, einer harmoni
schen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit in der ge
samten Gemeinschaft und einer ständigen und ausge
wogenen Expansion im Rahmen des Gemeinsamen
Marktes erforderlich ; die in diesem Bereich erforder
lichen besonderen Befugnisse sind jedoch nicht im Ver
trag vorgesehen.

(!) ABl . Nr. C 24 vom 1 . 2 . 1977, S. 3 ; ABl . Nr. C 201 vom
23 . 8 . 1977, S. 2 .

( 2 ) ABl . Nr . C 163 vom 11 . 7 . 1977, S. 28 .
( 3 ) ABl . Nr . C 152 vom 29 . 6 . 1977, S. 3 .
(4 ) ABl . Nr. C 112 vom 20 . 12 . 1973 , S. 40 .
( 5) ABl . Nr. C 139 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 .
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in Verbindung mit einer Überwachung durch die
Kommission vorzusehen .

Die Erhaltung der Vögel, vor allem der Zugvögel , stellt
noch immer Probleme, an deren Lösung wissenschaft
lich gearbeitet werden muß. Aufgrund dieser Arbeiten
wird es ferner möglich sein, die Wirksamkeit der getrof
fenen Maßnahmen zu bewerten.

Es ist im Benehmen mit der Kommission dafür Sorge zu
tragen, daß durch das etwaige Ansiedeln von normaler
weise nicht wildlebenden Vogelarten in dem europä
ischen Gebiet der Mitgliedstaaten nicht die örtliche
Flora und Fauna beeinträchtigt werden.

Die Kommission erstellt alle drei Jahre einen zusammen
fassenden Bericht auf der Grundlage der ihr von den
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen über die
Anwendung der gemäß dieser Richtlinie erlassenen ein
zelstaatlichen Vorschriften und leitet diesen den Mit
gliedstaaten zu .

Der technische und wissenschaftliche Fortschritt macht
eine rasche Anpassung bestimmter Anhänge erforder
lich. Um die Durchführung der hierfür notwendigen
Maßnahmen zu erleichtern, ist ein Verfahren vorzuse
hen, mit dem eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission in einem Aus
schuß für Anpassung an den wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt eingeführt wird —

Die zu treffenden Maßnahmen müssen sich auf die ver
schiedenen auf die Vogelbestände einwirkenden Fakto
ren erstrecken, und zwar auf die nachteiligen Folgen der
menschlichen Tätigkeiten wie insbesondere Zerstörung
und Verschmutzung der Lebensräume der Vögel, Fang
und Ausrottung der Vögel durch den Menschen sowie
den durch diese Praktiken bewirkten Handel ; der
Umfang dieser Maßnahmen muß daher im Rahmen
einer Vogelschutzpolitik der Situation der einzelnen
Vogelarten angepaßt werden .

Bei der Erhaltung der Vogelarten geht es um den lang
fristigen Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen als Bestandteil des gemeinsamen Erbes der
europäischen Völker ; sie gestattet die Regulierung dieser
Ressourcen und regelt deren Nutzung auf der Grund
lage von Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung
und Anpassung des natürlichen Gleichgewichts der
Arten innerhalb vertretbarer Grenzen erforderlich sind .

Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichen
den Vielfalt und einer ausreichenden Flächengröße der
Lebensräume ist für die Erhaltung aller Vogelarten
unentbehrlich ; für einige Vogelarten müssen besondere
Maßnahmen zur Erhaltung ihres Lebensraums getroffen
werden, um Fortbestand und Fortpflanzung dieser
Arten in ihrem Verbreitungsgebiet zu gewährleisten ;
diese Maßnahmen müssen auch die Zugvogelarten
berücksichtigen und im Hinblick auf die Schaffung eines
zusammenhängenden Netzes koordiniert werden.

Damit sich kommerzielle Interessen nicht negativ auf
den Umfang der Entnahme auswirken können, muß die
Vermarktung allgemein verboten werden und jedwede
Ausnahmeregelung ausschließlich auf diejenigen Vogel
arten beschränkt werden, deren biologischer Status dies
zuläßt ; hierbei ist den besonderen Gegebenheiten in den
verschiedenen Gegenden Rechnung zu tragen .

Einige Arten können aufgrund ihrer großen Bestände,
ihrer geographischen Verbreitung und ihrer Vermeh
rurigsfäbigkeit in der gesamten Gemeinschaft Gegen
stand einer jagdlichen Nutzung sein ; dies stellt eine
zulässige Nutzung dar, sofern bestimmte Grenzen ge
setzt und eingehalten werden und diese Nutzung mit der
Erhaltung der Bestände dieser Arten auf ausreichendem
Niveau vereinbar ist.

Die Mittel , Einrichtungen und Methoden für den mas
siven oder wahllosen Fang oder das massive oder wahl
lose Töten sowie die Verfolgung aus bestimmten Beför
derungsmitteln heraus sind wegen der übermäßigen
Bestandsminderung, die dadurch bei den betreffenden
Vogelarten eintritt oder eintreten kann , zu untersagen .

Wegen der Bedeutung, die bestimmte besondere Situa
tionen haben können, ist die Möglichkeit einer Abwei
chung von der Richtlinie unter bestimmten Bedingungen

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

A \) Diese Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher
wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet
der Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwen
dung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die Be
wirtschaftung und die Regulierung dieser Arten zum
Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten.

(2 ) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebens
räume.

(3 ) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Grön
land.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men , um die Bestände aller unter Artikel 1 fallenden
Vogelarten auf einem Stand zu halten oder auf einen
Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen,
wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen ent
spricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbeding
ten Erfordernissen Rechnung getragen wird.
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Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung
der in Artikel 2 genannten Erfordernisse die erforderli
chen Maßnahmen, um für alle unter Artikel 1 fallenden
Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine ausrei
chende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder
wieder herzustellen .

(2 ) Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebens
stätten und Lebensräume gehören insbesondere folgende
Maßnahmen :

a ) Einrichtung von Schutzgebieten ,

b ) Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Le
bensräume in und außerhalb von Schutzgebieten ,

c ) Wiederherstellung zerstörter Lebensstätten ,

d) Neuschaffung von Lebensstätten .

(3 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
alle sachdienlichen Informationen , so daß diese geeig
nete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koor
dinierung ergreifen kann, damit die in Absatz \ und die
in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes
Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der
Arten in dem geographischen Meeres- und Landgebiet,
in dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung
trägt.

(4 ) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen,
um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Le
bensräume sowie die Belästigung der Vögel, sofern sich
diese auf die Zielsetzungen dieses Artikels erheblich
auswirken, in den Absätzen 1 und 2 genannten Schutz
gebieten zu vermeiden . Die Mitgliedstaaten bemühen
sich ferner, auch außerhalb dieser Schutzgebiete die
Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume
zu vermeiden .

Artikel 5

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 treffen die Mitglied
staaten die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung
einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Arti
kel 1 fallenden Vogelarten , insbesondere das Verbot
a) des absichtlichen Tötens oder Fangens , ungeachtet

der angewandten Methode ;

b ) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von
Nestern und Eiern und der Entfernung von Nestern ;

c ) des Sammeins der Eier in der Natur und des Besitzes
dieser Eier , auch in leerem Zustand ;

d ) ihres absichtlichen Störens , insbesondere während
der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störung
auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich aus
wirkt ;

e ) des Haltens von Vögeln der Arten , die nicht bejagt
oder gefangen werden dürfen .

Artikel 4

( 1 ) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind beson
dere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume
anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in
ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen .

In diesem Zusammenhang ist folgendes zu berücksich
tigen :

a ) vom Aussterben bedrohte Arten ,

b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume
empfindliche Arten,

c ) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer
beschränkten örtlichen Verbreitung als selten gelten ,

d) andere Arten , die aufgrund des spezifischen Charak
ters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerk
samkeit bedürfen .

Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwan
kungen der Bestände der Vogelarten berücksichtigt .

Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die
Erhaltung dieser Arten zahlen- und fiächenmäßig geeig
netsten Gebiete zu Schutzgebieten , wobei die Erforder
nisse des Schutzes dieser Arten in dem geographischen
Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie An
wendung findet, zu berücksichtigen sind .

(2 ) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung
der Schutzerfordernisse in dem geographischen Meeres
und Landgebiet , in dem diese Richtlinie Anwendung
findet, entsprechende Maßnahmen für die nicht in
Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zug
vogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser
und Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in
ihren Wanderungsgebieten . Zu diesem Zweck messen
die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und
ganz besonders der international bedeutsamen Feucht
gebiete besondere Bedeutung bei .

Artikel 6

( 1 ) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 untersagen die
Mitgliedstaaten für alle unter Artikel 1 fallenden Vogel
arten den Verkauf von lebenden und toten Vögeln und
von deren ohne weiteres erkennbaren Teilen oder aus
diesen Tieren gewonnenen Erzeugnissen sowie deren
Beförderung und Halten für den Verkauf und das An
bieten zum Verkauf.

( 2 ) Die Tätigkeiten nach Absatz 1 sind für die in An
hang III Teil 1 genannten Arten nicht untersagt, sofern
die Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst
rechtmäßig erworben worden sind.

(3 ) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Gebiet die
Tätigkeiten nach Absatz 1 bei den in Anhang III Teil 2
aufgeführten Vogelarten genehmigen und dabei Be
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schränkungen vorsehen , sofern die Vögel rechtmäßig
getötet oder gefangen oder sonst rechtmäßig erworben
worden sind .

Die Mitgliedstaaten, die eine solche Genehmigung ertei
len wollen, konsultieren vorher die Kommission , mit der
sie prüfen, ob durch eine Vermarktung von Vögeln der
betreffenden Art aller Voraussicht nach die Popula
tionsgröße , die geographische Verbreitung oder die
Vermehrungsfähigkeit dieser Arten in der gesamten
Gemeinschaft gefährdet würde oder gefährdet werden
könnte. Ergibt diese Prüfung, daß die beabsichtigte
Genehmigung nach Ansicht der Kommission zu einer
der obengenannten Gefährdungen führt oder führen
kann, so richtet die Kommission an den Mitgliedstaat
eine begründete Empfehlung, mit der einer Vermark
tung der betreffenden Art widersprochen wird . Besteht
eine solche Gefährdung nach Auffassung der Kommis
sion nicht, so teilt sie dies dem Mitgliedstaat mit .

Die Empfehlung der Kommission wird im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Der Mitgliedstaat, der eine Genehmigung nach diesem
Absatz erteilt, prüft in regelmäßigen Zeitabständen, ob
die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Genehmi
gung noch vorliegen.

(4 ) Hinsichtlich der in Anhang III Teil 3 aufgeführten
Arten führt die Kommission Untersuchungen über ihren
biologischen fStatus und die Auswirkungen der Ver
marktung darauf durch .

Sie unterbreitet spätestens 4 Monate vor dem Ende der
in Artikel 18 Absatz 1 genannten Frist dem in Artikel
16 genannten Ausschuß einen Bericht und macht Vor
schläge im Hinblick auf die Aufnahme dieser Arten in
Anhang III Teil 2 .

Bis zu diesem Beschluß können die Mitgliedstaaten
vorbehaltlich des Absatzes 3 auf diese Arten die beste
henden innerstaatlichen Rechtsvorschriften anwenden .

(3 ) Die in Anhang II Teil 2 aufgeführten Arten dürfen
nur in den Mitgliedstaaten, bei denen sie angegeben
sind, bejagt werden .

(4 ) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, daß bei der
Jagdausübung — gegebenenfalls unter Einschluß der
Falknerei —, wie sie sich aus der Anwendung der gel
tenden einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die Grund
sätze für eine vernünftige Nutzung und eine ökologisch
ausgewogene Regulierung der Bestände der betreffenden
Vogelarten, insbesondere der Zugvogelarten, eingehal
ten werden und daß diese Jagdausübung hinsichtlich der
Bestände dieser Arten mit den Bestimmungen aufgrund
von Artikel 2 vereinbar ist. Sie sorgen insbesondere
dafür, daß die Arten, auf die die JagdvorSchriften
Anwendung finden, nicht während der Nistzeit oder
während der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzucht
zeit bejagt werden . Wenn es sich um Zugvögel handelt ,
sorgen sie insbesondere dafür, daß die Arten, für die die
einzelstaatlichen JagdvorSchriften gelten, nicht während
der Brut- und Aufzuchtzeit oder während ihres Rück
zugs zu den Nistplätzen bejagt werden . Die Mitglied
staaten übermitteln der Kommission alle zweckdien
lichen Angaben über die praktische Anwendung der
Jagdgesetzgebung.

Artikel 8

( 1 ) Was die Jagd, den Fang oder die Tötung von Vö
geln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft, so untersagen
die Mitgliedstaaten sämtliche Mittel , Einrichtungen
oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahl
los gefangen oder getötet werden oder die gebietsweise
das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen
können, insbesondere die in Anhang IV Buchstabe a )
aufgeführten Mittel , Einrichtungen und Methoden.

( 2 ) Ferner untersagen die Mitgliedstaaten jegliche
Verfolgung aus den in Anhang IV Buchstabe b ) aufge
führten Beförderungsmitteln heraus und unter den dort
genannten Bedingungen .

Artikel 9

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere
zufriedenstellende Lösung gibt, aus den nachstehenden
Gründen von den Artikeln 5 , 6 , 7 und 8 abweichen :

a ) — im Interesse der Volksgesundheit und der öffent
liehen Sicherheit,

Artikel 7

( 1 ) Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen auf
grund ihrer Populationsgröße, ihrer geographischen
Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der
gesamten Gemeinschaft im Rahmen der einzelstaatli
chen Rechtsvorschriften bejagt werden. Die Mitglied
staaten sorgen dafür, daß die Jagd auf diese Vogelarten
die Anstrengungen, die in ihrem Verbreitungsgebiet zu
ihrer Erhaltung unternommen werden , nicht zunichte
macht.

(2 ) Die in Anhang II Teil 1 aufgeführten Arten dürfen
in dem geographischen Meeres - und Landgebiet, in dem
diese Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden.

— im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt,
— zur Abwendung erheblicher Schäden an Kultu

ren, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten
und Gewässern,

— zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt ;

b ) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Auf
stockung der Bestände, zur Wiederansiedlung und
zur Aufzucht im Zusammenhang mit diesen Maß
nahmen ;

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv
den Fang, die Haltung oder jede andre vernünftige
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(2 ) Die Kommission erstellt alle drei Jahre anhand der
in Absatz 1 genannten Informationen einen zusammen
fassenden Bericht. Der Teil des Entwurfs für diesen
Bericht, der die von einem Mitgliedstaat übermittelten
Informationen betrifft, wird den Behörden dieses Mit
gliedstaats zur Überprüfung vorgelegt. Die endgültige
Fassung des Berichtes wird den Mitgliedstaaten mitge
teilt.

Artikel 13

Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffe
nen Maßnahmen darf in bezug auf die Erhaltung aller
unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu einer
Verschlechterung der derzeitigen Lage führen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaßnah
men ergreifen, als sie in dieser Richlinie vorgesehen
sind .

Artikel 1 5

Die Änderungen, die erforderlich sind, um die Anhänge
1 und V an den technischen und wissenschaftlichen
Fortschritt anzupassen, sowie die in Artikel 6 Absatz 4
zweiter Unterabsatz bezeichneten Änderungen werden
nach dem Verfahren des Artikels 17 beschlossen .

Nutzung bestimmter Vogelarten in geringen Mengen
zu ermöglichen.

(2 ) In den abweichenden Bestimmungen ist anzugeben,

— für welche Vogelarten die Abweichungen gelten,

— die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel , -einrich
tungen und -methoden ,

— die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen
Umstände, unter denen diese Abweichungen getrof
fen werden können,

— die Stelle , die befugt ist zu erklären, daß die erfor
derlichen Voraussetzungen gegeben sind, und zu
beschließen, welche Mittel , Einrichtungen und
Methoden in welchem Rahmen von wem ange
wandt werden können,

— welche Kontrollen vorzunehmen sind .

(3 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
jährlich einen Bericht über die Anwendung dieses Arti
kels .

(4) Die Kommission achtet anhand der ihr vorliegen
den Informationen, insbesondere der Informationen, die
ihr nach Absatz 3 mitgeteilt werden , ständig darauf, daß
die Auswirkungen dieser Abweichungen mit dieser
Richtlinie vereinbar sind. Sie trifft entsprechende
Maßnahmen.

Artikel 1 0

( 1 ) Die Mitgliedstaaten fördern die zum Schutz, zur
Regulierung und zur Nutzung der Bestände aller unter
Artikel 1 fallenden Vogelarten notwendigen Forschun
gen und Arbeiten .

( 2 ) Den Forschungen und Arbeiten betreffend die in
Anhang V aufgeführten Themen wird besondere Auf
merksamkeit gewidmet. Die Mitgliedstaaten übermitteln
der Kommission alle notwendigen Informationen, damit
sie entsprechende Maßnahmen im Hinblick auf die
Koordinierung der in diesem Artikel genannten For
schungen und Arbeiten ergreifen kann .

Artikel 1 1

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß sich die etwaige
Ansiedlung wildlebender Vogelarten, die im europä
ischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht heimisch
sind , nicht nachteilig auf die örtliche Tier- und Pflan
zenwelt auswirkt . Sie konsultieren dazu die Kommis
sion .

Artikel 12

( 1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
alle drei Jahre nach dem Ende der in Artikel 18 Absatz
1 genannten Frist einen Bericht über die Anwendung der
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen
Vorschriften .

Artikel 16

( 1 ) Zum Zweck der in Artikel 15 bezeichneten Ände
rungen wird ein Ausschuß zur Anpassung dieser Richt
linie an den wissenschaftlichen und technischen Fort
schritt, nachstehend „Ausschuß" genannt, eingesetzt,
der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in
dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

(2 ) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 1 7

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfah
ren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende den
Ausschuß von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats .

(2 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb
einer Frist Stellung, die der Vorsitzende je nach Dring
lichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stel
lungnahme kommt mit einer Mehrheit von 41 Stimmen
zustande , wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach
Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .



Nr. L 103 /6 25 . 4 . 79Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

(3 ) a ) Die Kommission beschließt die geplanten
Maßnahmen sofern sie der Stellungnahme des
Ausschusses entsprechen .

b ) Entsprechen die geplanten Maßnahmen nicht
der Stellungnahme des Ausschusses oder ist
keine Stellungnahme ergangen, so legt die
Kommission dem Rat unverzüglich einen Vor
schlag für die zu treffenden Maßnahmen vor.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit .

c ) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Vor
lage des Vorschlags keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von
der Kommission beschlossen .

Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kommis
sion hiervon unverzüglich in Kenntnis .

(2 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechts
vorschriften , die sie auf dem unter diese Richtlinie fal
lenden Gebiet erlassen .

Artikel 19

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 2 . April 1979 .

Artikel 1 8

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um die
ser Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. FRANÇOIS-PONCET
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Belgique/ België Danmark Deutschland France Ireland Italia Luxembourg Nederland United Kingdom
25 . Cynus olor +

26 . Anser brachyrhynchus + + + +

27. Anser albifrons + + + + + + +

28 . Branta bernicla + +

29 . Netta rufina +

.30 . Aythya marila + + + + + + +

31 . Somateria mollissima + • + +

32 . Clangula hyemalis + + + +

33 . Melanitta nigra + - + + + +

34 . Melanitta fusca + + + + +

35 . Bucephala clangula + + + +

36 . Mergus serrator + +

37. Mergus merganser + +

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) +

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) + + ♂* ++ ♂ + +

40 . Tetrao urogallus + cf +Cf + +

41 . Alectoris barbara +

42 . Coturnix coturnix + +

43 . Meleagris gallopavo +

44 . Rallus aquaticus + +

45 . Galiinula chloropus + + + +

46 . Haematopus ostralegus + +

47 . Pluvialis apricaria + + + + + + +

48 . Pluvialis squatarola + + +

49 . Vanellus vanellus + + + + +

50 . Calidris canutus + +

51 . Philomachus pugnax + +

52 . Limosa limosa + + +

53 . Limosa lapponica + + + +

54 . Numenius phaeopus + + +

55 . Numenius arquata + + + + +

56 . Tringa erythropus + +

57 . Tringa totanus + + + +

58 . Tringa nebularia + +

59 . Larus ridibundus + +

60 . Larus canus + +

61 . Larus fuscus + +

62 . Larus argentatus + +



25 . 4 . 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 103/15

Belgique/ België Danmark Deutschland France Ireland Italia Luxembourg Nederland United Kingdom
63 . Larus marinus + +

64 . Columba oenas +

65 . Streptopelia decaoctoa + + +

66 . Streptopelia turtur + +

67 . Alauda arvensis

68 . Turdus merula

+

+

+

+

69 . Turdus pilaris + +

70. Turdus philomelos + +

71 . Turdus iliacus + +

72 . Turdus viscivorus +

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 3 , kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ — Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können .

+ = Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting of the species listed .

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3 , la chasse des espèces énumérées .

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7 , paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7 , lid 3 , toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.



BI
LA

G
II

I!
1

—
A

N
H

A
N

G
H

U
I

—
A

N
N

EX
H

U
I

—
A

N
N

EX
E

II
I/

l
—

A
LL

EG
A

TO
II

I/
l

—
BI

JL
A

G
E

U
lti

D
an

sk
D

eu
ts

ch
En

gl
ish

Fr
an

ça
is

It
al

ia
no

N
ed

er
la

nd
s

1.
A

na
s

pl
at

yr
hy

nc
hu

s
G

rå
an

d
S

to
ck

en
te

M
al

la
rd

C
an

ar
d

co
lv

er
t

G
er

m
an

o
re

al
e

W
ild

e
ee

nd

2.
La

go
pu

s
la

go
pu

s
sc

ot
ic

us
et

hi
be

rn
ic

us
G

ro
us

e
S

ch
ot

ti
sc

he
s

M
oo

rs
ch

ne
eh

uh
n

Re
d

gr
ou

se
La

go
pè

de
de

s
sa

ul
es

Pe
rn

ic
e

bi
an

ca
di

Sc
oz

ia
M

oe
ra

ss
ne

eu
w

ho
en

3.
A

le
ct

or
is

ru
fa

R
ød

hø
ne

R
ot

hu
hn

Re
d-

le
gg

ed
pa

rtr
id

ge
Pe

rd
rix

ro
ug

e
P

er
ni

ce
ro

ss
a

Ro
de

pa
tri

js
4.

A
le

ct
or

is
ba

rb
ar

a
B

er
be

rh
øn

e
F

el
se

nh
uh

n
Ba

rb
ar

y
pa

rtr
id

ge
P

er
dr

ix
de

B
ar

ba
ri

e
Pe

rn
ice

di
Sa

rd
eg

na
Ba

rb
ar

ijs
e

pa
tri

js

5.
Pe

rd
ix

pe
rd

ix
A

ge
rh

øn
e

R
eb

hu
hn

Pa
rtr

id
ge

Pe
rd

rix
gr

ise
S

ta
rn

a
Pa

tri
js

6.
Ph

as
ia

nu
s

co
lc

hi
cu

s
F

as
an

F
as

an
P

he
as

an
t

F
ai

sa
n

de
ch

as
se

Fa
gi

an
o

F
az

an
t

7.
Co

lu
m

ba
pa

lu
m

bu
s

Ri
ng

du
e

Ri
ng

el
ta

ub
e

W
oo

d
pi

ge
on

Pi
ge

on
ra

m
ie

r
C

ol
om

ba
cc

io
H

ou
td

ui
f

BI
LA

G
III

/2
—

AN
HA

NG
III

/2
—

AN
NE

X
III

/2
—

A
N

N
EX

E
III

/2
—

A
LL

EG
A

TO
III

/2
—

BI
JL

AG
E

III
/2

D
an

sk
D

eu
ts

ch
En

gl
ish

Fr
an

ça
is

It
al

ia
n
o

N
ed

er
la

nd
s

8.
A

ns
er

an
se

r
G

rå
gå

s
G

ra
ug

an
s

G
re

yl
ag

go
os

e
O

ie
ce

nd
ré

e
O

ca
se

lv
at

ic
a

G
ra

uw
e

ga
ns

9.
A

na
s

pe
ne

lo
pe

P
ib

ea
nd

Pf
ei

fe
ne

nt
e

W
ig

eo
n

C
an

ar
d

si
ff

le
ur

F
is

ch
io

ne
S

m
ie

nt

10
.

A
na

s
cr

ec
ca

K
ri

ka
nd

K
ri

ck
en

te
T

ea
l

Sa
rc

el
le

d'
hi

ve
r

A
lz

av
ol

a
W

in
te

rta
lin

g
11

.
A

na
s

ac
ut

a
Sp

id
sa

nd
Sp

ie
ße

nt
e

P
in

ta
il

C
an

ar
d

pi
le

t
C

od
on

e
Pi

jls
ta

ar
t

12
.

A
yt

hy
a

fe
rin

a
T

af
fe

la
nd

T
af

el
en

te
Po

ch
ar

d
'F

ul
ig

ul
e

m
ilo

ui
n

M
or

ig
lio

ne
T

af
el

ee
nd

13
.

A
yt

hy
a

fu
lig

ul
a

T
ro

ld
an

d
R

ei
he

re
nt

e
T

uf
te

d
du

ck
Fu

lig
ul

e
m

or
ill

on
M

o
re

tt
a

K
ui

fe
en

d

14
.

S
om

at
er

ia
m

ol
lis

si
m

a
Ed

er
fu

gl
E

id
er

en
te

E
id

er
E

id
er

à
du

ve
t

E
dr

ed
on

e
E

id
er

ee
nd

15
.

La
go

pu
s

m
ut

us
Fj

el
dr

yp
e

A
lp

en
sc

hn
ee

hu
hn

Pt
ar

m
ig

an
La

go
pè

de
de

s
Al

pe
s

Pe
rn

ic
e

bi
an

ca
A

lp
en

sn
ee

uw
ho

en
16

.
Te

tra
o

ur
og

al
lu

s
Tj

ur
A

ue
rh

uh
n

Ca
pe

rc
ai

lli
e

G
ra

nd
té

tr
as

G
al

lo
ce

dr
on

e
A

ue
rh

oe
n

17
.

Fu
lic

a
at

ra
B

lis
hø

ne
B

lä
ßh

uh
n

C
oo

t
Fo

ul
qu

e
m

ac
ro

ul
e

Fo
la

ga
M

ee
rk

oe
t

Nr
.

L 103
/
16
/

16

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 25
.

4
.

79
.

4
. 79



BI
LA

G
III

/3
—

AN
HA

NG
III

/3
—

AN
NE

X
III

/3
—

AN
NE

XE
III

/3
—

AL
LE

GA
TO

III
/3

—
BI

JL
AG

E
III

/3

D
an

sk
D

eu
ts

ch
En

gl
ish

Fr
an

ça
is

It
al

ia
no

N
ed

er
la

nd
s

18
.

A
ns

er
al

bi
fr

on
s

Bl
isg

ås
Bl

äß
ga

ns
W

hi
te

-fr
on

te
d

go
os

e
O

ie
ri

eu
se

O
ca

lo
m

ba
rd

el
la

K
ol

ga
ns

19
.

A
na

s
cl

yp
ea

ta
S

ke
an

d
L

öf
fe

le
nt

e
S

ho
ve

le
r

C
an

ar
d

so
uc

he
t

M
es

to
lo

ne
Sl

ob
ee

nd

20
.

A
yt

hy
a

m
ar

ila
Bj

er
ga

nd
Be

rg
en

te
Sc

au
p

Fu
lig

ul
e

m
ilo

ui
ni

n
M

or
et

ta
gr

ig
ia

To
pp

er
ee

nd

21
.

M
el

an
in

a
ni

gr
a

S
or

ta
nd

T
ra

ue
re

nt
e

C
om

m
on

sc
ot

er
M

ac
re

us
e

no
ir

e
O

rc
he

tt
o

m
ar

in
o

Z
w

ar
te

ze
eë

en
d

22
.

Te
tra

o
te

tri
x

(L
yr

ur
us

te
tri

x)
U

rfu
gl

B
ir

kh
uh

n
Bl

ac
k

gr
ou

se
Té

tra
s

ly
re

Fa
gi

an
o

di
m

on
te

K
or

ho
en

23
.

Pl
uv

ial
is

ap
ric

ar
ia

H
je

jle
G

ol
dr

eg
en

pf
ei

fe
r

G
ol

de
n

pl
ov

er
Pl

uv
ie

r
do

ré
Pi

vi
er

e
do

ra
to

G
ou

dp
le

vi
er

24
.

Ly
m

no
cr

yp
te

s
m

in
im

us
E

nk
el

tb
ek

ka
si

n
Zw

er
gs

ch
ne

pf
e

Ja
ck

sn
ip

e
B

éc
as

si
ne

so
ur

de
F

ru
ll

in
o

Bo
kj

e

25
.

G
al

lin
ag

o
ga

lli
na

go
D

ob
be

lt
be

kk
as

in
B

ek
as

si
ne

Sn
ip

e
B

éc
as

si
nn

e
de

m
ar

ai
s

B
ec

ca
cc

in
o

W
at

er
sn

ip

26
.

Sc
ol

op
ax

ru
sti

co
la

Sk
ov

sn
ep

pe
W

al
ds

ch
ne

pf
e

W
oo

dc
oc

k
B

éc
as

se
de

s
bo

is
B

ec
ca

cc
ia

H
ou

ts
ni

p

25
.

4
. 79 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr

.

L 103
/

17



Nr. L 103 /18 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 25 . 4 . 79

ANHANG IV

a ) — Schlingen, Leimruten, Haken, als Lockvögel benutzte geblendete oder verstümmelte lebende
Vögel , Tonbandgeräte, elektrische Schläge erteilende Geräte;

— künstliche Lichtquellen, Spiegel , Vorrichtungen zur Beleuchtung der Ziele, Visiervorrichtungen
für das Schießen bei Nacht mit Bildumwandler oder elektronischem Bildverstärker ;

—- Sprengstoffe ;

— Netze, Fangfallen, vergiftete oder betäubende Köder ;

— halbautomatische oder automatische Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen
kann ;

b ) —■ Flugzeuge, Kraftfahrzeuge ;

— Boote mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als 5 km/Stunde. Auf hoher See können die
Mitgliedstaaten aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Motorbooten mit einer Höchstge
schwindigkeit von 18 km/Stunde zulassen. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über die erteilten Genehmigungen.

ANHANG V

a) Aufstellung eines einzelstaatlichen Verzeichnisses der vom Aussterben bedrohten oder besonders
gefährdeten Arten unter Berücksichtigung ihrer Lebensräume;

b ) Ermittlung und ökologische Beschreibung der Gebiete, die für die Zugvögel während des Vogelzugs ,
der Überwinterung oder des Nistens von besonderer Bedeutung sind ;

c ) Sammlung von Zahlenangaben über den Bestand der Zugvögel unter Auswertung der Ergebnisse der
Beringung ;

d ) Ermittlung des Einflusses der Entnahmearten auf den Vogelbestand ;

e ) Ausarbeitung und Weiterentwicklung von ökologischen Methoden zur Verhütung von Schäden
durch Vögel ;

f ) Ermittlung der Rolle bestimmter Vogelarten als Verschmutzungsanzeiger ;

g) Untersuchung der schädlichen Auswirkungen der chemischen Verschmutzung auf den Vogelbestand.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20 . März 1979

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten , vorübergehend forstliches Vermehrungsgut zum
Verkehr zuzulassen , das den Anforderungen der Richtlinie 66/404/EWG des Rates nicht

entspricht

( 79/41 0/EWG )

Gebiet auch das Saatgut mit minderen Anforderungen
sowie das daraus gezogene Pflanzgut zuzulassen, das
aufgrund dieser Entscheidung in den anderen Mitglied
staaten Gegenstand einer Ermächtigung zur Zulassung
zum Verkehr gewesen ist. Dadurch wird der innerge
meinschaftliche Warenverkehr mit dem betreffenden
Vermehrungsgut ermöglicht, und der Bedarf in den
betreffenden Mitgliedstaaten kann besser befriedigt
werden.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für das landwirtschaftliche, gartenbauliche und
forstliche Saat- und Pflanzgutwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Richtlinie 66/404/EWG des Rates vom
14 . Juni 1966 über den Verkehr mit forstlichem Ver
mehrungsgut ( l ), zuletzt geändert duch die Richtlinie
75/445/EWG ( 2 ), insbesondere auf Artikel 15 Absatz 1 ,

auf Antrag der neun Mitgliedstaaten ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erzeugung von Vermehrungsgut der in der Anlage
aufgeführten Arten ist zur Zeit in allen Mitgliedstaaten
so gering, daß die Versorgung mit Vermehrungsgut, das
den Anforderungen der vorgenannten Richtlinie ent
spricht, nicht gewährleistet ist .

Auch dritte Länder sind nicht in der Lage, in ausrei
chender Menge Vermehrungsgut der betreffenden Arten
zu liefern , das die gleichen Garantien wie das innerhalb
der Gemeinschaft erzeugte Vermehrungsgut bietet und
den Bestimmungen der erwähnten Richtlinie entspricht .

Es empfiehlt sich deshalb , die Mitgliedstaaten zu er
mächtigen , vorübergehend Vermehrungsgut der betref
fenden Arten mit minderen Anforderungen zum Ver
kehr zuzulassen .

Aus genetischen Gründen muß dieses Saatgut in den
Ursprungsgebieten dieser Arten geerntet worden sein
und zur Wahrung der Identität des Saatguts möglichst
strenge Garantien geboten werden.

Ferner empfiehlt es sich , die Mitgliedstaaten zu ermäch
tigen , zum gewerbsmäßigen Verkehr in ihrem jeweiligen

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt, auf ihrem
Gebiet Saatgut mit minderen Anforderungen entspre
chend der Anlage zum gewerbsmäßigen Verkehr zuzu
lassen , vorausgesetzt, daß hinsichtlich des Herkunftsorts
und der Höhenlage, wo das Saatgut geerntet worden ist,
der Nachweis gemäß Artikel 2 aufgeführt wird .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten werden außerdem ermächtigt,
auf ihrem Gebiet Saatgut zum gewerbsmäßigen Verkehr
zuzulassen , das aufgrund dieser Entscheidung in den
anderen Mitgliedstaaten zum Verkehr zugelassen wor
den ist .

(3 ) Die Mitgliedstaaten werden ferner ermächtigt, auf
ihrem Gebiet das aus dem oben genannten Saatgut
aufgezogene Pflanzgut zum gewerbsmäßigen Verkehr
zuzulassen .

(!) ABl . Nr . 125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2326/66 .
( 2 ) ABl . Nr . L 196 vom 26 . 7 . 1975 , S. 14 .
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Artikel 2

( 1 ) Der gemäß Artikel 1 Absatz 1 zu führende Nach
weis ist erbracht, wenn es sich um Saatgut der Kategorie
„Matériels de reproduction identifiés " des „Système
OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de
reproduction destinés au commerce international"
handelt .

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum
1 . April 1980 mit, wieviel Saatgut mit minderen Anfor
derungen aufgrund dieser Entscheidung zum ersten
Verkehr auf ihrem Gebiet zugelassen worden ist. Die
Kommission setzt die übrigen Mitgliedstaaten hiervon
in Kenntnis .

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

(2 ) Wird das in Absatz 1 genannte OCDE-System am
Herkunftsort nicht angewandt, so werden andere amtli
che Beweismittel zugelassen .

( 3 ) Stehen am Herkunftsort bei Larix leptolepis und
Pinus strobus keine amtlichen Beweismittel zur Verfü
gung, so können die Mitgliedstaaten auch nichtamtliche
Beweismittel zulassen .

Artikel 3

Die Ermächtigungen nach Artikel 1 Absatz 1 laufen,
soweit sie den ersten Verkehr auf dem Gebiet der ein
zelnen Mitgliedstaaten betreffen, am 29 . Februar 1980
ab .

Die Ermächtigungen nach Artikel 1 Absatz 1 , soweit sie
nicht den ersten Verkehr betreffen , sowie nach Artikel 1
Absatz 2 laufen am 31 . Dezember 1982 ab .

Brüssel , den 20 . März 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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BILAG - ANLAGE - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

Medlemsstat
Mitgliedstaat

Member State
Etat membre

Stato membro
Lid-Staat

Abies alba Mill . Fagus selvatica L. Larix decidua Mill .

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

B 4 000 R (alt. 900 m max) 50 CS , PL (alt. 900 m max)

D 800 DDR, CS , R, CH 15 000 DDR, CS , R, CH 120 CS

DK 1 000 R (Lapos-alt . 700-850 max) 10 000 CS (Kakasovce)
R (Arad region)

F 2 500 F, R, CH 5 000 R, CS 100 PL, CS

GB 6 150 R 200 CS, PL

I 1 000 I

IRL

L — —

NL 75 R — 50 PL, CS

Medlemsstat
Mitgliedstaat
Member State
Etat membre

Stato membro
Lid-Staat

Larix leptolepis (Sieb . & Zucc. Gord.) Picea abies Karst . Picea sitchensis Trautv. et Mey .

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

B 130 J (Hokkaido) 200 PL (Carpathians)
R, CS (alt . 900 m max)

50 USA (Washington)

D — 130 PL, CS, R, SU, H, DDR 350 USA (Washington)
CDN (British Columbia)

DK 250 R (Moldovita, Toplita) 125 USA (Washington, Zone 012)

F 250 J 600 PL, R 150 USA (Washington)

GB 100 J 250 R, PL 1 250 CDN

I 30 J

IRL 46 J

L — — —

NL 80 J 200 PL, CS 25
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Medlemsstat
Mitgliedstaat

Member State
Etat membre

Stato membro
Lid-Staat

Pinus nigra Am. Pinus sylvestris L. Pinus strobus L.

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

B 50 A, YU

D 400 YU 100 PL , SU 100 USA (Appalachians),
A, DDR, CS

DK 75 YU (Slovakia) (300-500 max) 250 N (Sæverås), SU ( Li ) 25 USA (Minnesota ,
Chippewa National Forest)

F 200 YU 400 PL, SU 100 USA (Appalachians), CH

GB

I 50 USA (Appalachians)

IRL

L. —
- -

NL 200 YU - 75 CDN (Ontario ),
USA ( Appalachians)

Medlemsstat
Mitgliedstaat
Member State
Etat membre

Stato membro
Lid-Staat

Pseudotsuga taxifolia ( Poir .) Britt . Quercus borealis Michx . Quercus pendunculata Ehrh .

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

B 500 USA (Washington, West
Cascades) (alt . 900 ni max)

D 6 000 CDN (British Columbia)
USA (Oregon, Washington)

5 500 CS , DDR , USA
(Appalachians)

20 000 DDR, YU

DK 150 USA (Washington,
Zones 211 and 403 )

F 4 000 USA (Oregon, Washington) 10 000 F, R

GB 300 CDN, USA 1 450 PL , R, CS , EEC 10 150 R, PL

I 500 USA (Washington ,
Oregon, California)

2 000 I

IRL 60 USA (Washington)

L - - -

NL - - —
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Medlemsstat
Mitgliedstaat
Member State
État membre

Stato membro
Lid-Staat

Quercus sessilifiora Sai . Medlemsstat
Mitgliedstaat
Member State
État membre
Stato membro

Lid-Staat

Quercus sessilifiora Sal.

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

kg

Oprindelse
Herkunft

Provenance
Provenienza
Herkomst

B I .3 000 I

D — IRL

DK 15 000 N (Agder, Arendal ,
Zone F)

L -

F 15 000 F, R NL -

GB 7 000 R, PL
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ERLAUTERUNGEN

Die Mitgliedstaaten und die Staaten der Herkünfte sind entsprechend ihren abgekürzten Bezeichnungen
nach dem internationalen Automobilcode gekennzeichnet :

1 . Mitgliedstaaten

B — Königreich Belgien
D — Bundesrepublik Deutschland
DK — Königreich Dänemark
F —- Französische Republik
GB — Vereinigtes Königreich
I — Italienische Republik
IRL — Irland

L — Großherzogtum Luxemburg
NL —■ Königreich der Niederlande

2 . Staaten der Herkünfte

A — Österreich

CDN — Kanada

CH — Schweiz

CS — Tschechoslowakei

DDR —- Deutsche Demokratische Republik
H — Ungarn

J — Japan

N — Norwegen
PL — Polen

PL(Ca) — Polen ( Karpaten )
R — Rumänien

SU(Li ) — Sowjetunion ( Litauen)

SU — Sowjetunion

USA — Vereinigte Staaten von Amerika
YU — Jugoslawien
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. März 1979

über die zweite Verlängerung ihrer Entscheidung 75/356/EGKS, mit der sie Frachtermäßi
gungen für Eisenbahntransporte von lothringischem und westfranzösischem Eisenerz nach

Belgien , Luxemburg und dem Saarland genehmigt hat

( Nur der deutsche und der französische Text sind verbindlich)

( 79/411 /EGKS )

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ( EGKSV),
insbesondere auf Artikel 70 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Tarifermäßigungen für Eisenbahnbeförderungen
von französischem Eisenerz nach Belgien, Luxemburg
und der Saar sind durch mehrere Entscheidungen der
Hohen Behörde der EGKS und der Kommission ( x )
genehmigt und verlängert worden . Die Genehmigung
vom 24 . April 1975 , die bis zum 31 . Dezember 1976
galt , ist mit Entscheidung der Kommission vom 23 . De
zember 1977 bis zum 31 . Dezember 1977 verlängert
worden ( 2 ).

Mit Schreiben ihrer Ständigen Vertretung bei den Euro
päischen Gemeinschaften vom 7 . Dezember 1978 ,
1 . Februar 1979 und 15 . Februar 1979 haben die fran

zösische, die luxemburgische und die deutsche Regie
rung bei der Kommission der Europäischen Gemein
schaften beantragt, diese Ausnahmetarife mit den bis
zum 31 . Dezember 1977 gewährten Ermäßigungen bis
zum 31 . Dezember 1980 zu verlängern.

Zur Begründung ihrer Anträge führen die beteiligten
Regierungen insbesondere folgendes an :

— Der Sachverhalt, der für die vorherigen Entschei
dungen der Kommission maßgebend gewesen sei ,
liege auch heute noch vor.

— Die Lage des französischen Eisenerzes habe sich
wegen der anhaltenden Krise der Stahlindustrie der
Gemeinschaft verschärft.

— Die Restrukturierung der lothringischen, belgischen,
luxemburgischen und saarländischen Stahlindustrie,
die noch nicht beendet sei , erfordere eine außeror
dentlich starke Kapazitätsminderung der französi
schen Erzgruben. Flierdurch würden schwerwie
gende industrielle, wirtschaftliche und soziale Pro
bleme hervorgerufen .

— Die schwierigen Wettbewerbsbedingungen, denen
der Absatz der französischen Erzgruben ausgesetzt
sei , hielten nicht nur an sondern würden noch durch
den allgemeinen Preisrückgang für Drittland-Erz,
insbesondere für das phosphorhaltige Schwedenerz
erschwert.

— Durch eine Verlängerung der Ausnahmetarife
könnte eine zu plötzliche Verminderung des Absat
zes von lothringischem Erz vermieden werden . Dies
würde zu einer störungsfreieren Abwicklung der
Restrukturierungsmaßnahmen beitragen, die für die
Anpassung der Förderkapazitäten an den in abseh
barer Zeit erforderlichen Bedarf eingeleitet worden
seien .

Die von den beteiligten Regierungen angeführten Sach
verhalte erscheinen unbestreitbar .

Unter Berücksichtigung der Lage der Rohstoffversor
gung der Gemeinschaft liegt die Aufrechterhaltung der
französischen Eisenerzerzeugung in einem echten Inter
esse der Stahlindustrie der Gemeinschaft ; sie garantiert

(') Lothringen — Saarland :
Entscheidung Nr. 13 /67 vom 7 . Juni 1967 ( ABl . Nr . 116
vom 17 . 6 . 1967 , S. 2249/67);
Entscheidung 74/302/EGKS vom 22 . Mai 1974 (ABl .
Nr . L 171 vom 27 . 6 . 1974 , S. 2 ).
Lothringen —- Belgien :
Entscheidung 68 /349/EGKS vom 31 . Juli 1968 ( ABl .
Nr . L 230 vom 19 . 9 . 1968 , S / 8 );
Entscheidung 73 /48/EGKS vom 4 . Januar 1973 ( ABl .
Nr. L 83 vom 30 . 3 . 1973 , S. 36 ).
Lothringen — Luxemburg :
Entscheidung 69/268 /EGKS vom 28 . Juli 1969 ( ABl .
Nr. L 220 vom 1 . 9 . 1969 , S. 5 );
Entscheidung 73 /48 /EGKS vom 4 . Januar 1973 ( ABl .
Nr. L 83 vom 30 . 3 . 1973 , S. 36 ).
Westfrankreich — Belgien, Luxemburg und Saarland :
Entscheidung 73 /49/EGKS vom 4 . Januar 1973 (ABl .
Nr. L 83 vom 30 . 3 . 1973 , S. 38 ).

( 2 ) Entscheidung 75/356/EGKS vom 24 . April 1975 (ABl .
Nr . L 159 vom 21 . 6 . 1975 , S. 17);
Entscheidung 78/ 103 /EGKS vom 23 . Dezember 1977 ( ABl .
Nr. L 38 vom 8 . 2 . 1978 , S. 20 ).



Nr. L 103 /26 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 25 . 4 . 79

in gewissem Umfang deren Eisenerzversorgung gegen
über dem Risiko beim Erzimport aus Drittländern .

Die Verlängerung der Tarifmaßnahmen trägt dazu bei ,
Störungen auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden, der
insbesondere von den Folgen der bereits eingeleiteten
und vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen betrof
fen ist .

Unter diesen Umständen stehen die Tarifmaßnahmen
nicht im Gegensatz zu den Grundsätzen des EGKSV, da
sie weder den Erz-Erzeugermarkt der Gemeinschaft
stören noch die Wettbewerbsverhältnisse zwischen den
Erzverbrauchern verfälschen. Diese haben nämlich je
derzeit die Möglichkeit, sich mit Drittländern zu zumin
dest ebenso günstigen Bedingungen zu versorgen.

Die Kommission behält sich vor , ihre Entscheidung
jederzeit zu ändern , falls die Umstände, auf denen diese
beruht, sich ändern oder wegfallen sollten —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 der Entscheidung 75/356/EGKS wird das
Datum „31 . Dezember 1976" durch das Datum
„31 . Dezember 1977" sowie das Datum „31 . Dezember
1977" durch das Datum „31 . Dezember 1980" ersetzt .

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutsch
land, die Französische Republik und das Großherzog
tum Luxemburg gerichtet.

Brüssel , den 27. März 1979

Für die Kommission

Richard BURKE

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. März 1979

zur Genehmigung einer Spezialisierungsvereinbarung über Walzstahlprodukte zwischen der
Irish Steel Holdings Ltd. und der Societe metallurgique et navale Dunkerque-Normandie

S.A.

( Nur der englische und der französische Text sind verbindlich)

( 79/412/ EGKS )

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl , insbesondere
dessen Artikel 65 ,

gestützt auf die Anträge, die von den betroffenen Unter
nehmen — Irish Steel Holdings Ltd . und Societe metal
lurgique et navale Dunkerque-Normandie S.A. — am 5 .
Dezember 1978 bzw. 13 . Dezember 1978 eingereicht
wurden ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

I

1 . Die folgenden unter Artikel 80 des Vertrages fallen
den Stahlerzeuger

— Irish Steel Holdings Ltd., mit Sitz in Haulbowline ,
Cobh , County Cork, Irland , (nachstehend ISH
genannt), mit einem ausgegebenen Aktienkapital
von 5 785 005 £ , und

dem laufenden Programm ihrer 450-mm-Mittel
stahlstraße im Werk Mondeville ( ca. 30 000 jato )
schrittweise an das Werk Haulbowline der ISH
weiterleiten . SMNDN unternimmt es — vorbehalt
lich der Marktbedingungen — diese Mittelprpfile
für ISH auf dem französischen Markt abzusetzen,
wofür SMNDN von ISH eine Provision von 2,5 %
erhält .

c) Die 450-mm-Mittelstahlstraße von SMNDN wird
auf diese Weise eine entsprechende Auslastung ver
lieren , und SMNDN wird dazu übergehen , diese
Anlage zu schließen.

d ) Gleichzeitig wird jedoch die Stahlproduktion bei
SMNDN ihren Umfang im wesentlichen beibehal
ten , da der Ausstoß der anderen Walzstraßen im
Werk Mondeville um 26 500 jato bei Leichtprofilen
und Walzdraht ( einschließlich der Leichtprofile, die
vom Produktionsprogramm der neuen Walzstraße in
Haulbowline ausgenommen werden sollen) erhöht
wird . ISH wird — wieder vorbehaltlich der Markt
lage — diese 26 500 Tonnen auf dem irischen und
VK-Markt zugunsten von SMNDN absetzen, wofür
sie wiederum von SMNDN eine Provision von
2,5 % erhält .

e ) SMNDN wird alle Anstrengungen unternehmen, um
für ISH in Frankreich Aufträge für weitere 30 000
t/Jahr zu sichern, die außerhalb des Produktionsbe
reichs der 450-mm-Walzstraße und der anderen
Walzstraßen in Mondeville liegen.
ISH wird sich ihrerseits bemühen, in ihrem Markt
bereich die Verkäufe von SMNDN-Erzeugnissen an
die von ISH-Erzeugnissen anzunähern, welche die
SMNDN normalerweise in Frankreich erzielen
müßte .

f) Vor Betriebsbeginn der neuen Walzstraße in Haul
bowline und der Stillegung der 450-mm-Walzstraße
in Mondeville werden ISN und SMNDN sich gegen
seitig bei der Absatzförderung von nichtkonkurrie
renden Erzeugnissen im jeweiligen Marktbereich
unterstützen.

g) Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald sie nach
Artikel 65 des Vertrages genehmigt ist. Sie bleibt
von der Inbetriebnahme des neuen Walzwerks in
Haulbowline an drei Jahre lang wirksam und ver

— Société métallurgique et navale Dunkerque-Nor
mandie , mit Sitz in 16 , Boulevard Malesherbes ,
75008 Paris (nachstehend SMNDN genannt), mit
einem Aktienkapital von 196 620 600 ffrs ,

haben bei der Kommission gemäß Artikel 65 § 2 des
Vertrages um die Genehmigung einer am 13 . Dezember
1978 unterzeichneten Vereinbarung nachgesucht .

2 . Diese Vereinbarung, die unter der Bedingung ge
schlossen wurde , daß sie von der Kommission gemäß
Artikel 65 genehmigt wird, umfaßt im wesentlichen
folgende Punkte :

a ) ISH wird gewisse Typen von Leichtstahlerzeugnis
sen , nämlich bestimmte im einzelnen angegebene
Abmessungen von Flach - und Winkelstahl ( nachste
hend „spezifizierte Leichtprofile" genannt), aus dem
Produktionsprogramm der neuen Walzstraße her
ausnehmen, deren Inbetriebnahme im Haulbow
line-Werk ab Mitte 1980 vorgesehen ist.

b ) Mit Betriebsbeginn der neuen Walzstraße bei ISH
wird SMNDN alle Aufträge für Mittelprofile aus
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längert sich auf unbestimmte Zeit, sofern sie nicht
durch eine der beiden Parteien sechs Monate im
voraus gekündigt wird.

Verteilung der genannten Erzeugnisse beiträgt, ist zu
berücksichtigen,

a) vor welchem Hintergrund die Vereinbarung getrof
fen wurde : Strukturkrise der Stahlindustrie ;

b ) welche Vorteile sich eventuell aus der vorgesehenen
Produktionsspezialisierung ergeben.

a) Hintergrund — Strukturkrise

7 . ISH ist das einzige Stahl erzeugende Unternehmen in
Irland und steht vor der Notwendigkeit, ihre Anlagen zu
modernisieren, um auf dem Stahlmarkt wettbewerbs
fähig zu bleiben . Aus Gründen der Rentabilität muß
eine moderne Walzstraße für Stäbe und Profile ( ein
schließlich der Mittelprofile ) eine Kapazität von minde
stens 250 000 t/Jahr haben, verbunden mit einem ziem
lich hohen und andauernden Ausnutzungsgrad. Im Jahr
1 977 gab ISH der Kommission ein Investitionsvorhaben
bekannt, mit dem die alten Stahlherstellungs- und
Walzanlagen durch moderne ersetzt werden sollen,
darunter eine neue gemischte Stabstahl- und Profil
straße, wodurch die Produktionskapazität bei Stab- und
Profilstählen von derzeit 90 000 t/Jahr auf zirka
300 000 t/Jahr erweitert würde . In einer mit Gründen
versehenen Stellungnahme, die am 23 . Dezember 1977
gemäß Artikel 54 des Vertrages an ISH gesandt wurde,
brachte die Kommission die Auffassung zum Ausdruck,
daß die Profilstraßenkapazität in der Gemeinschaft
mittelfristig warhscheinlich weit größer als die Nach
frage sein werden, und forderte ISH auf, das Vorhaben
noch einmal zu überprüfen.

II

3 . Die zur Genehmigung vorgelegte Vereinbarung
schränkt den normalen Wettbewerb zwischen den be
troffenen Unternehmen ein , da diese

i ) zum gegenseitigen Nutzen auf die Produktion be
stimmter Erzeugnisse verzichten bzw. diese einstellen
wollen ;

ii ) sich gegenseitig als Hauptvertriebsagenten für diese
und andere Produkte in ihren jeweiligen Marktberei
chen ernennen;

iii ) sich gegenseitig bei der Absatzförderung für die rele
vanten Produkte in ihren jeweiligen Marktbereichen
unterstützen wollen .

Sie fällt demnach unter das Verbot von Artikel 65 § 1
des Vertrages .

III

4 . Artikel 65 § 2 ermächtigt jedoch die Kommission,
Spezialisierungsvereinbarungen oder solche über ge
meinsamen Ein- und Verkauf sowie Vereinbarungen, die
ihrer Natur und ihren Auswirkungen nach diesen streng
analog sind, zu genehmigen , wenn sie feststellt , daß sie
den geforderten Voraussetzungen entsprechen .

5 . Da diese Vereinbarung sich auf wechselseitig wirk
same Verpflichtungen der beteiligten Parteien bezieht,
bestimmte Produkte nicht herzustellen, sich gegenseitig
als Hauptagenten in bestimmten Marktbereichen zu
ernennen sowie den Absatz der Erzeugnisse des anderen
Partners auf jenen Märkten zu fördern, auf denen sie
gute Erfahrungen haben, handelt es sich um eine Spezia
lisierungsvereinbarung. Diese Vereinbarung kann daher
gemäß Artikel 65 § 2 des Vertrages genehmigt werden,
unter der Bedingung, daß sie zu einer merklichen Ver
besserung der Produktion oder Verteilung beiträgt und
daß sie für die Erzielung dieser Wirkungen wesentlich
ist, ohne daß sie weitergehende Einschränkungen vor
sieht, als ihr Zweck erfordert ; zudem darf die Vereinba
rung nicht geeignet sein, den beteiligten Unternehmen
die Möglichkeit zu geben, für einen wesentlichen Teil
der betreffenden Erzeugnisse auf dem Gemeinsamen
Markt die Preise zu bestimmen, die Erzeugung oder den
Absatz zu kontrollieren oder einzuschränken, noch diese
Erzeugnisse dem tatsächlichen Wettbewerb anderer
Unternehmen auf dem Gemeinsamen Markt zu ent
ziehen .

8 . Darauf trat ein Arbeitsausschuß aus Vertretern der
irischen Regierung der ISH und der Kommission zu
sammen, der darin übereinstimmte, daß das Projekt
besser mit der Stahlpolitik der Gemeinschaft in Einklang
gebracht werden könnte, wenn der Kapazitätszuwachs
bei Profilen — wie er im Vorhaben vorgesehen ist —
durch Kooperation mit einem anderen Erzeuger der
Gemeinschaft verringert werden könnte. Dadurch , daß
die Vereinbarung ziwschen ISH und SMNDN die Stille
gung der 450-mm-Stabstahlstraße im Werk Mondeville
( mit einer Kapazität von zirka 60 000 t) vorsieht, wird
sie zu einer Verringerung des Nettozuwachses der Pro
filstraßenkapazität der Gemeinschaft führen, die aus der
Durchführung des ISH-Investitionsvorhabens entsteht.
In einer weiteren mit Gründen versehenen Stellung
nahme vom 10 . Januar 1979 gemäß Artikel 54 hatte
die Kommission ISH darauf hingewiesen, daß unter
Berücksichtigung der Vereinbarung zwischen ISH und
SMNDN (vorbehaltlich ihrer Genehmigung gemäß
Artikel 65 ) und einer gewissen Zuwachsbegrenzung des
Outputs an ISH-Fertigerzeugnissen zwischen 1981 und
1985 , die Kommission das ISH-Vorhaben als mit den
Allgemeinen Zielen der Gemeinschaft für die Stahlindu- »
strie im Einklang betrachtet.

IV

6 . Zur B antwortung der Frage, ob die Vereinbarung
zu einer merklichen Verbesserung der Produktion oder
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V

14 . Zur Prüfung der Frage, ob die Vereinbarung die
Voraussetzungen von Artikel 65 § 2 Buchstabe c) er
füllt , sind die in Absatz 15 bis 20 beschriebenen Erwä
gungen in Betracht zu ziehen.

15 . Die folgende Übersicht zeigt die Produktion der
betreffenden Erzeugnisse durch ISH und SMNDN im
Jahre 1977 :

b ) Rationalisierungsvorteile

9 . Durch die Produktionsspezialisierung, die in der
Vereinbarung vorgesehen ist, werden sowohl ISH als
auch SMNDN in den Genuß der Kostendegression
kommen. Im Falle von ISH werden die Ausklammerung
von spezifischen Leichtprofilen aus dem Fertigungspro
gramm der neuen Walzstraße sowie ihre Ersetzung
durch 30 000 jato Mittelprofile und bis zu 30 000 t
anderer Erzeugnisse des eingeschränkten Programms
größere Produktionsserien für jeden Walzenwechsel der
Anlage ermöglichen . Im Falle von SMNDN werden die
Leichtprofilstraße („train ä petits fers") und die Walz
drahtstraße stärker ausgelastet sein durch die 26 500 t
Leichtprofile und Walzdraht sowie durch die weiteren
Mengen an geeigneten Erzeugnissen , deren Auftragssi
cherung für Mondeville von ISH übernommen wird .
Auch die Walzstraßen von SMNDN profitieren daher
von der Produktionsrationalisierung, da sie durch grö
ßere Produktionsserien in den Genuß von Kosteneinspa
rungen kommen.

(in Tonnen)

Erzeugnis ISH SMNDN

Stabstahl und Profile 28 467 81 860

Betonstahl — 151 023 ( 2 )
Walzdraht — 354 870 ( 2 )

f 1 ) Die Erzeugung der ISH wurde durch einen größeren Streik im Jahr 1977 stark
beeinträchtigt. In den vorangegangenen zwei Jahren lag sie bei ca. 50 000 Jato.

( 2 ) Die Produktionsziffern von SMNDN enthalten zu 50 % den Ausstoß der Societe
des acieries de Montereau (Montereau-Fault-Yonne), die zu 50 % der SMNDN
und zu 50 % einem anderen Stahlerzeuger gehört .

10 . Die Anstrengungen jeder der beiden Parteien in
ihrem Vertriebsbereich zur Auftragssicherung für den
Partner sind nötig, um den Walzstraßen die erforder
liche zusätzliche Auslastung durch die erwähnten Er
zeugnisse zu verschaffen . Zu diesem Zweck muß jeder
Partner seine spezialisierten Marktkenntnisse einsetzen .
In ähnlicher Weise ist die in der Vereinbarung vorgese
hene gegenseitige Interessenförderung der Partner im
jeweiligen Marktbereich notwendig, um den Markt
zugang für jene Periode vorzubereiten , in der die neue
ISH-Walzstraße den Betrieb aufnimmt und einen Aus
stoß erreicht, der zur Stillegung der 450-mm-Straße bei
SMNDN führt.

16 . ISH exportiert zur Zeit einige tausend Tonnen in
andere Länder der Gemeinschaft . Mit Inbetriebnahme
der neuen Walzstraße hofft sie, nehr als die Hälfte ihres
Ausstoßes in andere Länder der Gemeinschaft zu expor
tieren , einschließlich der in der Vereinbarung vorgese
henen Menge für Frankreich . Obwohl ISH der einzige
Stahlerzeuger in Irland ist, wird sie auf dem irischen
Markt bei den fraglichen Erzeugnissen keine Vorzugs
stellung einnehmen. Die irischen Importe von Erzeug
nissen im ISH-Produktionsbereich von Stäben und Pro
filen lagen in den letzten Jahren durchweg über der
ISH-Erzeugung dieser Produkte, obwohl diese Produk
tion noch weit unterhalb der Walzstraßenkapazität lag.
Nach der Vereinbarung ist eine Konkurrenz durch
SMNDN bei bestimmten Abmessungen ausgeschlossen,
doch wird sich ISH im gesamten Produktionsbereich
weiterhin der Konkurrenz von Importen aller anderen
Erzeuger gegenüberstehen .

17 . SMNDN setzt zur Zeit ungefähr die Hälfte ihres
Ausstoßes bei den genannten Produkten in Frankreich
ab , ungefähr 10 % in anderen Ländern der Gemein
schaft und den Rest in Drittländern. Als Ergebnis der
Vereinbarung wird der Anteil des Absatzes in anderen
Ländern der Gemeinschaft ansteigen, d. h . unter Be
rücksichtigung der zusätzlichen Verkäufe in Irland und
im Vereinigten Königreich . In Frankreich hat SMNDN
einen Anteil von ca . 10 % an der französischen Produk
tion der erwähnten Produkte, bei starker Konkurrenz
der Importe .

18 . Unter Berücksichtigung der in Absatz 16 und 17
beschriebenen Situation und der Tatsache, daß bei den
fraglichen Produkten eine beträchtliche gegenseitige
Durchdringung der nationalen Märkte der Gemein
schaft vorhanden ist, ist es zulässig, den Gemein
schaftsmarkt im ganzen als den relevanten Markt anzu
sehen.

11 . Eine genaue Bezifferung der Kosteneinsparungen
für die betreffenden Unternehmen aus der vorgeschlage
nen Produktionsspezialisierung ist noch nicht möglich ;
diese dürften jedoch beträchtlich sein . Zusätzlich dürfte
sich — als Ergebnis der Stillegung der 450-mm-Straße
— eine verbesserte Kapazitätsausnutzung bei den Profil
straßen der Gemeinschaft allgemein ergeben, was , auch
zu Kosteneinsparungen führen kann .

12 . Es scheint daher, daß die Vereinbarung eine
„merkliche Verbesserung" bei der Erzeugung und Ver
teilung der betreffenden Produkte mit sich bringen
kann . Die Vereinbarung ist außerdem wesentlich für die
Erzielung dieser Wirkung, ohne weitergehende Ein
schränkungen vorzusehen, als dies ihr Zweck erfordert.
Wenn jedes Unternehmen für sich allein und ohne den
genannten Umfang an Zusammenarbeit vorginge,
könnte es nicht diese Verbesserung — oder zumindest
nicht diesen Grad der Verbesserung — erzielen.

13 . Die Vereinbarung erfüllt somit die Voraussetzun
gen von Artikel 65 § 2 Buchstaben a ) und b ).
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Vereinbarung vom 13 . Dezember 1978 zwischen
Irish Steel Holdings Ltd ., Haulbowline, Cobh, County
Cork, Irland , und Societe metallurgique et navale
Dunkerque-Normandie S.A. , 16, Boulevard Males
herbes, 75008 Paris , Frankreich, über Walzstahlpro
dukte wird hiermit genehmigt .

Artikel 2

( 1 ) Die beteiligten Unternehmen teilen der Kommission
unverzüglich alle Änderungen und Ergänzungen der
Vereinbarung mit .

(2 ) Die in Absatz 1 erwähnten Änderungen dürfen erst
dann angewandt werden, wenn die Kommission festge
stellt hat, daß sie mit der durch diese Entscheidung er
teilten Genehmigung im Einklang stehen, oder wenn sie
von der Kommission nach Artikel 65 § 2 des EGKS
Vertrags genehmigt worden sind .

19 . Bei Stabstahl und Profilen hält SMNDN einen
Anteil von 0,5 % und ISH einen solchen von 0,2 % an
der Produktion der Gemeinschaft . Sobald die neue
Walzstraße in vollem Betrieb ist, kann sich der Anteil
von ISH auf 1,5 % erhöhen . Bei Walzdraht und Beton
stahl hat SMNDN einen Anteil an der Gemeinschafts
produktion von 3,5 % bzw . 2,0 % . Die Partner treffen
in der Gemeinschaft auf eine Konkurrenz von mehr als
hundert weiteren Erzeugern von Leichtstäben, Profilen
und Betonstahl , etwa dreißig weiteren Erzeugern von
Mittelprofilen und über fünfzig Erzeugern von Walz
draht, darunter mehrere weit größere Hersteller der
einschlägigen Erzeugnisse .

20 . Unter diesen Umständen ist die Vereinbarung nicht
geeignet, den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit
zu geben, für einen wesentlichen Teil der betreffenden
Erzeugnisse auf dem Gemeinsamen Markt die Preise zu
bestimmen, die Erzeugung oder den Absatz zu kontrol
lieren oder einzuschränken , noch diese Erzeugnisse dem
tatsächlichen Wettbewerb anderer Unternehmen auf
dem Gemeinsamen Markt zu entziehen. Sie erfüllt daher
die Anforderungen von Artikel 65 § 2 Buchstabe c).

VI

21 . Die Kommission muß sicherstellen, daß alle
Maßnahmen , die von den beteiligten Unternehmen
aufgrund der hier überprüften Vereinbarung getroffen
werden , mit der hiermit erteilten Genehmigung und mit
den Vertragsvorschriften im Einklang stehen. Zu diesem
Zweck sind die beteiligten Unternehmen gehalten , die
Kommission unverzüglich über alle Änderungen oder
Ergänzungen der Vereinbarung zu unterrichten, die erst
dann angewandt werden dürfen , wenn sie von der
Kommission für zulässig im Rahmen dieser Entschei
dung erklärt worden sind , oder wenn die Kommission
eine Genehmigung nach Artikel 65 § 2 des Vertrages
erteilt hat .

22 . Angesichts der bis zum vollen Ausbau der Produk
tion auf der neuen Walzstraße bei ISH erwarteten Zeit
spanne von 1981 bis 1985 und der Notwendigkeit,
einen weiteren Zeitraum zu gewähren , damit sich alle
von der Rationalisierung erhofften Vorteile einstellen
können, erscheint es angemessen , zunächst eine auf zehn
Jahre befristete Genehmigung zu erteilen .

23 . Die Vereinbarung, um deren Genehmigung nach
gesucht wurde , steht im Einklang mit Artikel 65 § 2 des
Vertrages und kann daher genehmigt werden —

Artikel 3

Diese Entscheidung gilt vom Zeitpunkt ihrer Bekannt
machung an bis zum 31 . März 1989 .

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die in Artikel 1 genannten
Unternehmen gerichtet.

Brüssel , den 27 . März 1979

Für die Kommission

Raymond VOUEL

Mitglied der Kommission


	Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
	Entscheidung der Kommission vom 20. März 1979 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorübergehend forstliches Vermehrungsgut zum Verkehr zuzulassen, das den Anforderungen der Richtlinie 66/404/EWG des Rates nicht entspricht
	Entscheidung der Kommission vom 27. März 1979 über die zweite Verlängerung ihrer Entscheidung 75/356/EGKS, mit der sie Frachtermäßigungen für Eisenbahntransporte von lothringischem und westfranzösischem Eisenerz nach Belgien, Luxemburg und dem Saarland genehmigt hat (Nur der deutsche und französische Text sind verbindlich)
	Entscheidung der Kommission vom 27. März 1979 zur Genehmigung einer Spezialisierungsvereinbarung über Walzstahlprodukte zwischen der Irish Steel Holdings Ltd. und der Société métallurgique et navale Dunkerque- Normandie S.A. (Nur der englische und französische Text sind verbindlich)

